
 

 

Teilnahmebedingungen  
„Frühlingsmarkt am Himmeroder Hof“, 13. April 2025 
 
 
1. Veranstalter*in 
Veranstalterin ist die Stadt Rheinbach 
 
 
2. Anmeldung und Zulassung 

2.1 Die Anmeldung erfolgt durch den termingerechten Eingang des ausgefüllten und 
rechtsverbindlich unterschriebenen Anmeldeformulars bei der Veranstalterin. Mit der Anmeldung 
werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die Anmeldung ist verbindlich. 
2.2 In der Anmeldung ist das genaue Warenangebot aufzuführen. Feuergefährliche oder stark 
riechende Waren dürfen nur nach vorheriger Zustimmung seitens der Veranstalterin angeboten 
werden. Erstbewerber*innen bitten wir, Fotos ihrer angebotenen Ware der Anmeldung beizufügen. 
2.3 Die Bewerber*innen verpflichten sich, im Falle der Zulassung die einschlägigen lebensmittel-, 
arbeits- und gewerberechtlichen Vorschriften, Umweltschutzvorschriften, Auflagen des 
Ordnungsamtes, des Veterinäramtes sowie Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften zu 
beachten. 
2.4 Nach Ende der Anmeldefrist wird sich die Veranstalterin mit den Bewerber*innen in 
Verbindung setzen. Diese erhalten eine Zu- oder Absage. Im Falle einer Zusage geht die 
Anmeldung in einen verbindlichen Vertrag über. 
2.5 Über die Zulassung entscheidet die Veranstalterin. Entscheidend für die Zulassung sind: 
- selbstproduzierte, qualitativ hochwertige Waren 
- die örtlichen Gegebenheiten lassen den Stand zu. 
- es wird auf eine Vielfalt der angebotenen Stände geachtet. 
2.6 Die Veranstalterin ist berechtigt, Anmeldungen ohne Begründung abzulehnen. 
2.7 Die finale Platzierung der Marktstände obliegt der Veranstalterin, Wunschplatzierungen der 
Aussteller*innen werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 
 
3. Marktzeit, Auf- und Abbau 
Der Markt ist am 13.04.2025 von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Teilnehmer*innen sind 
verpflichtet, ihren Stand während der Zeit geöffnet zu haben. Der Aufbau erfolgt am Sonntag von 7.00 
bis 10.30 Uhr.  
Aussteller*innen mit gastronomischem Angebot müssen vor 8.00 Uhr den Platz befahren. Der Abbau 
erfolgt nach Schließung des Markts, Sonntag ab 18.00 Uhr. 
 
 
4. Zahlungsbedingungen 
Die Veranstalterin erstellt eine Rechnung der Teilnahmegebühren. Der Vertrag ist erst gültig mit dem 
erfolgten Eingang des Rechnungsbetrages.  
 
 
5. Rücktritt 
Standbetreiber*innen können bis zum 28.03.2025 von dem Vertrag zurücktreten, ohne dass Kosten 
anfallen. Danach nur gegen eine Rücktrittsgebühr in Höhe der Teilnehmergebühr. Der Rücktritt wird 
mit dem Eingang der schriftlichen Erklärung bei der Stadt Rheinbach wirksam. Es erfolgt eine 
Bestätigung durch die Veranstalterin. 
 
6. Ausstattung / Dekoration 
Für die Ausstattung sowie die Dekoration der Stände sind die Aussteller*innen eigenverantwortlich 
zuständig. Tische, Pavillons o. ä. werden nicht gestellt. Das Abspielen von Musik ist nicht gestattet. 

 Stadt Rheinbach 
Der Bürgermeister 

 Tourismus, Stadtmarketing 
 
Schweigelstraße 21  
53359 Rheinbach 
 
 

 

 

Ansprechpartner: Stefanie Scherer · fruehlingsmarkt@stadt-rheinbach.de · Telefon 02226 917 507

Verbindliche Anmeldung zum Frühlingsmarkt am Himmeroder Hof, 13. April 2025, 11 bis 18 Uhr:

Aussteller mit genauer Firmierung Ansprechpartner

E-Mail

Straße/Hausnummer Telefon

PLZ/Ort Website

Folgende Dienstleistungen/Waren werden angeboten: Preis für eine Standfläche von 3 m 40 Euro, jeder zusätzliche  
Meter 10 Euro.

Ich/wir benötigen ______ m Standfläche.
 
Mein Pavillon/meine Standfläche hat folgende Maße:

___________ m Breite, ___________ m Tiefe

Ich komme zum Aufbau:
__ 07.00 - 08.00 Uhr
__ 08.00 - 09.00 Uhr
__ 09.00 - 10.00 Uhr

Ich benötige:

__ keinen Strom      __ 230 V      __ 16 A CEE

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift

Hierbei handelt es sich um die  
Zeit, in der Ihr Fahrzeug am Sonntag, 
den 13.04.2025 an Ihrer Standfläche 
stehen darf! 

Bitte senden Sie mir Werbematerial in
__  gedruckter __ digitaler Form zu.

Alle weiteren Unterlagen gehen Ihnen nach  
erfolgter Anmeldung zu.


